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Beschluss

In dem Verfahren

Pro Rauchfrei e.V., vertreten durch deren Vorstandsvorsitzenden Stephan Weinberger, Birken-

straße 7, 94539 Grafling
- Antragsteller -

Rechtsanwälte mueller.legal Müller Rechtsanwälte Partnerschaft, Mauerstraße 66, 10117

Berlin, Gz.: 58-011165.25

gegen

©
Selcuk Harmandaroglu, Kladower Damm 332, 14089 Berlin

Betreiber der Tankstelle

- Antragsgegner -

hat das Landgericht Berlin Il - Zivilkkammer 52 - durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht

Gollan, die Richterin am Landgericht Förder und die Richterin Julitz am 19.01.2026 ohne mündli-

che Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß & 937 Abs. 2 ZPO beschlossen:

Dem Antragsgegner wird es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwider-

handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungs-

haft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten untersagt, im geschäftlichen Verkehr Au-

Renwerbung für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und / oder Nachfüllbehälter zu

betreiben, ohne als Fachhandel dazu berechtigt zu sein, wenn dies geschieht wie in Anla-

CHT
$

ge AST5 ersichtlich.

%
er Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.OÖ er.

A
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>
er Verfahrenswert wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
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Das Wer

4 Mit dem Beschluss ist zuzustellen:

(vgl. BGF

Antragsschrift vom 07.01.2026, Anlage AST 5

net, die |

dem Sch

ZR 161/1

Gründe:

Die Wiec

Wegen des Sachverhaltes wird auf die Antragsschrift vom 07.01.2026 sowie die damit vorgele und hätt

ten Unterlagen Bezug genommen. können.

gegeben
A. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet.

2. Die Dr

|. Das Gericht ist gem. 8 14 Abs. 1, 2 S. 1 UWG zuständig.

3. Hinsic

Il. 1. Dem Antragsteller steht der aus dem Tenor zu 1. ersichtliche Unterlassungsanspruch gen

Abs. 1 ZI

88 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 2; 3a UWG i.V.m. 8 20a TabakerzG zu.

B. Die K

Er ist gem. 8 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG aktivlegitimiert, weil er als qualifizierter Verbraucherverband|
Abs. 2 ur

der vom Bundesamt für Justiz geführten Liste der qualifizierten Einrichtungen nach 8 4 UKla'

eingetragen ist.

Der Antragsgegner hat gegen das in & 20a TabakerzG geregelte Außenwerbeverbot verstoßel

indem er einen Aufkleber der Tabakmarke „Paramount“ an der Innenseite der Fensterscheibe st

Gegen dit

nes Ladenlokals abgebracht, einen Aufsteller der Marke „Veev“ mit der Aufschrift „Sommervibe den.

Der Widemit jedem Zug“ vor dem Ladenlokal positioniert und von außen sichtbar Zigarettenschachteln u

mittelbar hinter der Fensterscheibe ausgelegt hat. Die Bilder und Aussagen beziehen sich aufT

bakwaren und sind Werbung im Sinne von 8 2 Nr. 5 TabakerzG. Sie sind darauf gerichtet, de

Verkauf der benannten und ausgestellten Produkte zu fördern. Es handelt sich auch um Auße

zu erhebe

werbung gemäß 8 2 Nr. 9 TabakerzG. Dies gilt auch für die im Laden positionierten aber von a

Der Wideßen sichtbaren Zigarettenschachteln und den von innen angeklebten Aufkleber, weil beidesb

stimmungsgemäß von außen wahrgenommen wird (OLG Stuttgart, Urteil vom 1. August 2024 —

UKI 2/24
—,

Rn. 26, juris). Die Außenwerbung ist auch nicht ausnahmsweise gemäß 8 20a S. Gegen di

wenn der

TabakerzG zulässig, weil das Ladenlokal kein solches des Fachhandels ist. Hierzu gehören G
sen hat.

schäfte, die sich auf das Anbieten von Tabakerzeugnissen, verwandten Erzeugnissen i.S.v. 8
Die Besc

Nr. 2 und „Ähnlichen Produkten“ spezialisiert haben und gerade nicht Handelsunternehmen, di

neben einer Vielzahl von anderen Produkten auch Tabakerzeugnisse anbieten, wie Kaufhäuse

der Lebensmittelhandel oder auch - wie hier - Tankstellen (Sosnitza/Meisterernst/Horst, 193. E

einzuleg:
Juli 2025, TabakerzG 8 20a Rn. 8, 9, beck-online).

Die Frist
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Das Werbeverbot für Tabakerzeugnisse ist eine Marktverhaltensregel im Sinne des 8 3a UWG

(vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2017 — | ZR 117/16
—,

Rn. 16, juris). Seine Verletzung ist geeig-

net, die Interessen der Verbraucher spürbar im Sinne von 8 3a UWG zu beeinträchtigen, da es

dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung dient (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012-1

ZR 161/11
—,

Rn. 19, juris m.w.N.).

Die Wiederholungsgefahr gemäß & 8 Abs. 1 S. 1 UWG ist durch den erfolgten Verstoß indiziert

und hätte nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden

können. Eine solche hat der Antragsgegner trotz Abmahnung des Antragstellers bisher nicht ab-

gegeben.

2. Die Dringlichkeit wird gem. $& 12 Abs. 1 UWG vermutet.

3. Hinsichtlich Tenorziffer 1 hat die Kammer von ihrem Tenorierungsermessen gemäß & 938

Abs. 1 ZPO Gebrauch gemacht.

B. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 91 Abs. 1 ZPO. Die Wertfestsetzung beruht auf 8 51

Abs. 2 und 4 GKG und berücksichtigt die Wertfestsetzung in ähnlich gelagerten Fällen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist nicht an eine Frist gebun-
den.

Der Widerspruch ist bei dem

Landgericht Berlin II

Littenstraße 12-17

10179 Berlin

zu erheben.

Der Widerspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,

wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 300 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Berlin II

Littenstraße 12-17

10179 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
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Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Fris
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser M N
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschlus
mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genanten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle
Mujedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden: die Fris

ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwa
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.
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107
Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genü(den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine jurtische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gbildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sı Perdenn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übı
mittlung nach den allgemeinen Vorschriftenzulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der|
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zıu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronisct
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

“ mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
“

Berli
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicherenÜbermittlungsweg eingereicht werden 58-0

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifi.zierten elektronischen Signatur der verantwortenden P
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

= auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verw

tungspostfach (EGVP) des Gerichts. In de|

Wegen der sicherenÜbermittlungswege wird auf 8 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen.| Pro Rcsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf(
zendeVerordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das

sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jewe
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen,

Prozes

10117 Bı

gegen

Gollan Herrn £
Förder Julitz

Vorsitzende Richterin Richterin
Richterinam Landgericht am Landgericht

wegen:
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